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Landkreis Vechta 
Der Landrat 
40 - 40 - Amt für Schule, Bildung und Kultur 
Az: 40-40 

Vechta, 11.11.25 

 

 

Beschlussvorlage 111/2025 
 
 
Beratungsfolge: 

Ausschuss für Schule, Beruf und Kultur 13.11.2025 
Finanz-, Wirtschafts- und Sozialausschuss 27.11.2025 
Kreisausschuss 11.12.2025 
Kreistag 18.12.2025 

 
 

Beratungsgegenstand:  

Mittagsbetreuung in der Elisabethschule Vechta, Außenstelle Lohne (111/2025) 
 

 
Sachverhalt: 
Der Kreistag hat am 20.04.2023 beschlossen, die Mittagsbetreuung an der Elisabethschule 
Vechta, Außenstelle Lohne, mit einem Umfang von zwei Stunden täglich bis zum 
Schuljahresende 2025/2026 zu verlängern. 
 
Frau Moritz, Schulleiterin an der Elisabethschule Vechta, teilt mit, dass die Mittagsbetreuung 
weiterhin notwendig ist und bestätigt, dass das Angebot von den Eltern gut angenommen wird. 
Die Mittagsbetreuung wird für Kinder mit dem Förderschwerpunkt Sprache angeboten. Nach 
wie vor wird die „Verlässliche Betreuung“ in Förderschulen durch das Kultusministerium nicht 
finanziert.  
Bei einer ggf. zukünftigen Organisation der Ganztagsbetreuung würden sich die vom 
Kultusministerium bewilligten zusätzlichen Lehrkraftstunden an die Zeiten der „Verlässlichen 
Grundschulzeiten“ nach der 5. Unterrichtsstunde anschließen. Es verbleibt somit weiterhin 
eine Zeitspanne nach Unterrichtsende nach der 4. Unterrichtstunde, ggf. nach der 5. 
Unterrichtsstunde, in der die Betreuungskräfte eingesetzt werden müssen.  
 
Um der Schule eine Planungssicherheit geben zu können, wird daher empfohlen, die 
Mittagsbetreuung an der Elisabethschule Vechta, Außenstelle Lohne, mit einem Umfang von 
zwei Stunden täglich für drei Jahre bis zum Schuljahresende 2028/2029 zu verlängern. 
 
 

 
Beschluss:  
„Dem Kreistag wird empfohlen zu beschließen, die Mittagsbetreuung an der Elisabethschule 
Vechta, Außenstelle Lohne, mit einem Umfang von zwei Stunden täglich bis zum 
Schuljahresende 2028/2029 zu verlängern.“ 
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Finanzielle Auswirkungen:  ja nein 
 

 
Teilhaushalt: 40      
Produkt (PSP/KST): P1.40.00221001.002      

 
Investition:  ja  nein 
 

 
Nutzungsdauer:       

 
Gesamtkosten der Maßnahme  
(ohne Folgekosten): 
 
  ca. 99.000 € 
 

 
Jährliche Folgekosten (s. Anlage): 
 
2026 ca. 16.500 € 
2027 ca. 33.000 € 
2028 ca. 33.000 € 
2029 ca. 16.500 € 
 

 
Beteiligung Dritter an der Finanzierung: 
 
      

 
Jährliche Erlöse (s. Anlage): 
 
      
 

 
Saldo gesamte Aus- und Einzahlungen:  
(Eigenanteil Landkreis Vechta)  
 
      
 

 
Saldo jährliche Kosten und Erlöse (s. Anlage): 
 
      
 
 

 
Erfolgte Veranschlagung im Teilhaushalt: 
 

 ja, mit 16.500 €                 im Haushaltsjahr: 2026 
 nein 

 
 
 

Öffentlichkeitsstatus der Vorlage im Internet-Bürgerportal: öffentlich 
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